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Besamungsmeldungen an die ZEH, 

Ihr Schreiben vom 02.01.2019 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Grünhagen, 

 

zu Ihrem Schreiben vom 02.01.2019, gerichtet an Frau Dr. Waßmuth, Dr. Diekmann und 

Unterzeichner teile ich Ihnen in Abstimmung mit Frau Dr. Waßmuth und Herrn Dr. Diekmann 

folgendes mit: 

 

Aus Ihrem Schreiben geht hervor, dass Sie Mitglied des Zuchtverbandes Zuchtrinder-Erzeuger-

gemeinschaft Hannover e.G. (ZEH) sind und am Zuchtprogramm der Deutschen Holsteins der 

ZEH teilnehmen. Damit sind die Satzung der ZEH und das Zuchtprogramm der Deutschen 

Holsteins der ZEH für Sie maßgebend. 

 

In den §§ 7 und 11 der Satzung der ZEH ist die Pflicht der Mitglieder bzw. Züchter aufgeführt, dass 

u. a. Besamungsdaten wahrheitsgetreu, form- und fristgerecht angegeben und nach den 

Bestimmungen des Zuchtprogramms gemeldet werden müssen. 

 

Im Zuchtprogramm ist unter 7.3.1 geregelt, dass der Züchter alle Besamungen an den 

Zuchtverband oder die von Ihm beauftragte dritte Stelle melden muss. Unter Punkt 14 sind zwar 

als beauftragte Dritte Stelle für Fruchtbarkeitsdaten und Kalbedaten die LKV genannt, eine 

Benennung einer Dritten Stelle für die Erfassung der Besamungsdaten ist nicht aufgeführt. 

 

Unter 7.3.1 des Zuchtprogramms ist des Weiteren angeführt, dass Eigenbestandsbesamer 

verpflichtet sind, Daten aller durchgeführten Besamungen in der vorgegebenen Frist (auf 

elektronischem Wege) an den Verband zu melden.  
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Unter 7.3.2 des Zuchtprogramms ist geregelt, dass die Besamungsstation, das Samendepot 

und/oder der Züchter dafür zuständig sind, dass die Besamungsdaten innerhalb einer Frist von 3 

Monaten gemeldet werden. 

 

Aus den dargestellten Bestimmungen der Satzung bzw. des Zuchtprogramms ergibt sich, dass der 

Züchter als Mitglied der ZEH und Teilnehmer am Zuchtprogramm Deutsche Holsteins der ZEH 

verpflichtet ist, die Besamungsdaten an die ZEH (oder eine beauftragte Dritte Stelle) zu melden. 

Eigenbestandsbesamer sind dabei gesondert genannt mit der Verpflichtung, die Besamungsdaten 

(auf elektronischem Wege) an den Verband zu melden. 

Weder in der Satzung noch im Zuchtprogramm werden dazu eine Mitgliedschaft in oder eine 

Geschäftsbeziehung mit einer Besamungsorganisation gefordert.  

Als Eigenbestandsbesamer besteht die Möglichkeit, Samen von verschiedenen Lieferanten zu 

beziehen und einzusetzen. Aus tierzuchtrechtlicher Sicht ist dieses auch ohne das Vorhandensein 

eines Eigenbestandsbesamer-Vertrages zulässig.  

 

Zusammengefasst haben Sie als Mitglied und Züchter der ZEH sowie als Teilnehmer am 

Zuchtprogramm der Deutschen Holsteins der ZEH die Pflicht und das Recht, die Besamungs-

meldungen Ihres Betriebes als Eigenbestandsbesamer (auf elektronischem Wege) an die ZEH zu 

melden. Sofern die Daten den Anforderungen des Zuchtprogramms gerecht werden, hat die ZEH 

die Daten in das Zuchtbuch aufzunehmen. 

 

Abschließend weise ich noch darauf hin, dass der Zuchtverband verpflichtet ist, Streitfälle gemäß § 

18 Teil B der Satzung zu schlichten, die u.a. zwischen Züchtern und dem Zuchtverband bei der 

Durchführung der genehmigten Zuchtprogramme auftreten. Dabei fungiert der Vorstand als 

Streitschlichtungsorgan. 

  

Wir hoffen, dass wir Ihr Anliegen hiermit hinlänglich beantwortet haben. Sollten Sie weitere 

Rückfragen haben, stehen wir dafür gern zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Hans-Gerd Brunken 
Sachgebietsleiter Tierzucht-Auftragsangelegenheiten 

 
 
 
Kopie per E-Mail: Dr. Pott, ZEH       JPott@masterrind.com  

   

 
 
 

 


